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Bereits am 6 . April
D^ len die sogen . Gehaltsverhandlungen zwischen dem Reicks-
pnanzministerium und den Spitzenorganisationen der Beam-
ten, Angestellten und Arbeiter stattfinden , geplant war der 10.
Upril . Bekanntlich ist für den Monat März eine Gehaltser¬
höhung nicht erfolgt, weil die Regierung sie mit den Stabili -
Derungsversuchen der Mark nicht in Einklang glaubte bringen
ga können. Die Beamten und Arbeiter haben fich dagegen ge¬
mehrt und im Laufe des Monats März in verschiedenenStäd .
len Deutschlands, u . a . auch in Karlsruhe , Protestverfammlun -
gen abgehalten . '

Bei den neuen Verhandlungen dreht es fich nun um zweier¬
lei . Erstens soll versucht werden, den Vorschuß , welchen
« an den Arbeitern am 19. März auszahlte , eventl. in einen
Zuschuß umzuwandeln , desgleichen den Beamten einen ähn¬
lichen Zuschuß nicht vorzüenthalten . Zweitens ist die Frage zu
Prüfen , soll im April eine weitere Gehaltserhöhung für Beamte ,
Angestellte und Staatsarbeiter stattfinden und in welcher Höhe
soll fie feftgelegt werden. — Die Verhandlungen hierüber find
keineswegs leicht zu führen , aber man wird , bevor der Reichs¬
tag zusanlmentritt , wie in früheren Monaten auch, zu einer
Einigung kommen müflen.

'Aber die Gescbüttsankgaben der Beamten
beim badlscben Necbnungsbot .

& Im vergangenen Monat ist das Gesetz über die Einrich¬
tung und die Befugnisse des Rechnungshofes
Pom bad. Landtag verabschiedet worden . Mit diesem Gesetz ist
Pie seitherige Oberrechnungskammer unter Wahrung ihres
Charakters als einer selbständigen und dem Gesetze unterwor¬
fenen Behörde durch Angliederung der übrigen Revifionsan -
Palten zu einem allgemeinen Rechnungshof ausgebaut
Worden , Bei der Beratung dieses Gesetzes wurde u. a . beson¬
ders darauf abgehoben, daß der neue Rechnungshof nicht nur
«ine parlamentarische Kontrolle ausühe , daß er den
Landtag in der Prüfung der Fragen , ob die Regierung den
tztaatsvoranschlag so vollzogen habe, wie ihn der Landtag be¬
schlossen hat , unterstütze, sondern daß er auch nach der a d m i-
uistrativen Seite eine Überwachungstätigkeit auszuführen ,
auch die Fragen der Verwaltungsmäßigkeit und
Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen zu prüfen habe.

Wenn man der hier zum Ausdruck gelangenden Auffaffung
«her die künftige, evweiterte Tätigkeit ernstlich beitritt und die
notwendigen Folgerungen für die Handhabung des Dienstes
Per Beamten beim Rechnungshof zieht, steht zu erwarten , daß
Pie Arbeiten des Rechnungshofes über die nur formelle und
lalknlatorische Prüfung der Staatsrechnungen hinauswachsen
und daß die Denkschriften des Rechnungshofes über die Wahr¬
nehmungen bei der Rechnungsprüfung nicht etwa nur verhält¬
nismäßig untergeordnete Punkte zu behandeln in die Lage
kommen, sondern auch Angelegenheiten aufrühren werden, die
Pon erheblicherer Bedeutung sein können. Bei dieser mehr auf
Pie Prüfung der Verwaltungsmäßigkeit und Wirtschaft ,
lichkeit hinzielenden Tätigkeit des Rechnungshofes denken
manche nur an jene Unternehmungen , die dem Staat durch
Pen Besitz von Aktien bei Erwerbsgeselll -baften nahe stehen oder
dei denen er womöglich den ganzen Aktienbesitz in seiner Hand
hat (Stäatsbrauerei , Majolikawerke, Murgwerk usw. ) . Aber
nicht erst diese Betriebe , sondern schon die eigentlichen Staats¬
mistalten , wie die Salinenbetricbe , Heil- und Pflegeanstalten ,
Strafanstalten , Landwirtschaftsschulen u . dgl. könnten bei
einer näheren Prüfung Stoff zu Verbesserungen liefern . Auch
schon für diese Betriebe gilt mit derselben Berechtigung wie für
Pie Aktienunternehmungen die Forderung , daß man vom Rech¬
nungshof nicht etwa nur eine formale Prüfung erwartet in
Per Richtung, daß moniert wird, ob da und dort eine Ausgabe
an anderer Stelle vorgenommen werden wird, als im Etattitel
vorgesehen ist, sondern daß er auch die Wirtschaftlichkeit der
Ausgaben nachprüft . Das ist allerdings eine, wie vom Be¬
richterstatter über das Rechnungshofgesetz schon zutreffend her-
Porgehoben worden ist, außerordentlich schwierige Aufgabe,
jedenfalls verhältnismäßig schwieriger als das Erinnern von
Verfehlungen formaler Natur . Der Revisor, der seine Auf-
Pabe darin erblicken würde, die Beachtung von Erlassen
« ntergeordneter (geringerer ) Bedeutung nach Jahr und Tag an
einzelnen Rechnungsbelegen zu erzwingen , und der in
Alrinlichkeiten sich erschöpfenden Regelungssucht man -
cher Dienststellen in nebensächlichen Dingen hinter¬
her noch Geltung zu verschaffen, kann unter den
Heutigen Verhältnissen nur als zu unfruchtbarer Kleinarbeit
Perurteilt gelten, gewiß ein niederdrückendes, die Arbeitsfreu »
Pigkeit nicht belebendes Gefühl . Man " würde aber einseitig
«rteilen . wenn man an Hand von überkommenen Bemerkun¬
gen der Revisionsbehörden fich darauf versteifen wollte, daß
nur die eigentlichen Rechnungsprüfungsbeamten da und dort ,
Hin und wieder von der oben angedeuteten Kleinlichkeit befal»
btt oder angekränkelt wären . Es muß auch vermerkt werden,Paß eine hie und da ins Nörgelnde und Ängstliche sich der-
kirrende Revisionstätigkeit bisweilen unter den Einflüssen
Von Vorgesetzten sich herausgebildet hat , bei denen da».Was man oft als sogen , kaufmännischen Blick bezeich -
« et, geradeso gemangelt hat , wie man ihn an der Arbeit der
Untergebenen vielleicht vermißt .

Wenn aber das Wort vom . kaufmännischen Blick" oder
«kaufmännischen Geist in der Verwaltung " doch hier schon ein¬
mal gefallen ist . so muß an dieser Stelle aber auch vor einer
Ihm innewohnenden Überschätzung gewarnt werden . Im
guten Sinne verstanden wird man als „kaufmännischen Blick"
jene Eigenl -̂ ft rühmend und erstrebenswert hervorheben dür-
fen , vermöge der ein Mann bei einer von Vor - und Nachteilen
Aberwucherten und auf den ersten Blick nicht klarliegenden An¬
gelegenheit unter Erkenntnis der Gesamtwirkung und des End¬
erfolges , unter richtiger Abwägung und Abschätzung von
Hemmnissen, Gewohnheiten und sonstigen Imponderabilien
Pald herausfindet , in welcher Richtung der einzuschlagendeWeg
liegt . Diese Eigenschaft will durch Erfahrung . Ausdauer und
Beharrlichkeit erworben sein . Manchmal im Leben und auchrm Beamtenstaat muß allerdings klares Urteil vor der Ent¬
scheidung dessen verstummen, der zum Gewicht seiner Kennt¬

nisse und Gründe noch das 8eS größeren Einkommens oder
einer sonstigen Macht hinzulegen kann. Die Gegensätze be¬
rühren sich. So kann man auch darauf Hinweisen , daß manch¬
mal bei Geschäften oder Unternehmungen , wo man nach außen
den kaufmännischen Geist als Hebel des Fortschritts glaubt
hinstellen zu können , bei näherem Zusehen nicht dieser kauf¬
männische Geist im guten Sinne , sondern andere Gepflogen¬
heiten maßgebend oder erfolgbringend waren . Wenn man
den amtlichen Bericht über die Verhandlungen des Bad . Land¬
tags vom 14 . März d. I . Rr . 18 — Sp . 637 — letzter Absatz
zur Hand nimmt und dabei vernimmt , daß die Prüfung speziell
der Rechnungen der Aktiengesellschaften , die ausschließlich im
Besitze des Staates find, natürlich nicht bis in alle
Einzelheiten gehen könne , Wie das bei den
Rechnungen der Staatskasse rst , weil bei deck
Privatbetrieben manche . Ausgaben gemacht
werden , die unvermeidlich sind , di « aber
einer Kontrolle durch eine andere Behörde
schwer unterworfen werden können ", so fühlt der
aufmerksame Leser hier ziemlich deutlich die Unterscheidung
heraus , daß kaufmännische Gepflogenheiten nicht unter allen
Umständen (so bei den eigentlichen Rechnungen der Staats¬
kasse) anwendbar und vertretbar sein können. Mit „ kaufmän¬
nischem Blick oder Geist " allein lassen sich denn doch auch noch
nicht alle Hindernisse und Schwierigkeiten überwinden ; Perso¬
nen, die während der Kriegszert in den Diensten der Heeres¬
verwaltung gestanden haben und hier das Durch- und Gegen-
einanderwirken von sogen , bureaukratischem und kaufmänni¬
schem Geist kennen zu lernen Gelegenheit hatten , sind im Bilde
darüber , was von zu starken Unterstreichungen in der « inen
oder anderen Richtung zu halten ist. Eine verständige Mischung
wird auch hier das Beste sein .

Nach dieser Abschweifung sei zur Tätigkeit der Beamten des
badischen Rechnungshofes zurückgekehrt .

Es war davon die Rede, daß sckwn die Staatsanftaltsbetriebe
ein dankbares Feld für Verbesserungen, die im Wege ihrer
Prüfung gefunden werden könnten, abgeben.

Ob diese Prüfung an Hand der nach Jahresschluß eingereich,
ten Rechnungsmaterialien nach der hier erstrebten Richtung
sehr ergiebig sein wird , ist wenig wahrscheinlich ; mehr Auf¬
schluß und Gewinn in Bezug auf daS Erkennen der wirt¬
schaftlichen Betriebsweise wird von der Prüfung an Ort
und Stelle zu erwarten sein , die in Artikel 13 des neuen
Rechnungshof-Gesetzes ausdrücklich vorgesehen ist . Es ist an¬
zunehmen , daß von der hier ausgesprochenen Befugnis in ge¬
eigneten Bällen Gebrauch gemacht wird und zwar gerade mit
Rücksicht auf die vom Landtag gewünschte Vertiefung der Prü -
fungstätigkeit nach der schon mehrfach betonten Richtung.

Daß hierfür etwa besonders kaufmännisch geschulte Leute not¬
wendig werden sollten, wird man nicht sagen können. Zu die¬
ser Aufgabe besitzen die bisher verwendeten Beamten , denen
an ihrer Weiterbildung gelegen ist und die sie selbst betreiben ,
das nötige Rüstzeug. Das aber notwendig ist , das ist, daß
der Arbeitswille der Beamten, die hier mit Erfolg einsetzeu
wollen , von der Behörde unterstützt wird , daß diesen Beamten
die Möglichkeit der Entfaltung ihrer Kenntnisse und Erfah¬
rungen in vollem Umfang gewährleistet wird und dies unter
Umständen auch unter Anwendung von Maßnahmen , die von
der seitherigen, manchmal zu sehr am Hergekommenen haften¬
den , nicht mehr zeitgemäßen Prüfungsweise abweichen . Was
am bisherigen Prüfungsgeschäft grundlegend war und sich be-
währt hat , muß natürlich beibehalten werden, was daran
überflüssiges Beiwerk und Ballast geworden ist, soll zum alten
Eisen wandern.

Bei dem Mergang zu neuen Formen der PrüfungS -
tätigkeit wird es nicht ausbleiben, daß über die Zuständigkeit
deS Eingreifens deS Rechnungshofes Meinungsverschiedenhei¬
ten austreten können , namentlich in der .Richtung, daß unter
Umständen bestimmte Verwaltungen oder Ministerien entge¬
gengehalten werden, daß sie allein zur Entscheidung über
die Zweckmäßigkeit des Vollzugs von Gesetzen und Vorschriften
berufen seien , daß über die Frage der Wirtschaftlichkeit
eines angewendeten Verfahrens nur sie zu bestimmen haben .
Hier wird sich zu zeigen haben, daß dem Gedanken von der
Unabhängigkeit des Rechnungshofes lebendige Kraft
innewohnt , namentlich, daß in solchen Streitfällen der Landtag
hinter dem von ihm geschaffenen Kontrollorgan steht. Rei-
bungsmöglichkei -ten der vorstehend berührten Art werden aber
nicht zu einem Element der Hemmung einer guten Prüfungs¬
tätigkeit werden, sie können vielmehr die gründliche Betrach¬
tungsweise des Prüfungsbeamten , die ständige Fühlungnahme
derselben mit dem laufenden Dienste, seine Einstellung auf
neuzeitliche Gedankengänge nur fördernd, d. h. in gutem Sinne
beeinflussen. Das Wort von der nur «formalistisch den¬
kenden Revisionsbehörde " wird dann allmählich
verschwinden .

Die Abführung der Lohnsteuer durch
die Arbeitgeber.

□ Im Reichstag wurden vor einiger Zeit Ausführungen von
einem Abgeordneten darüber gemacht , es sei den Arbeitgebern
gestattet, die Lohnabz üge , die fie monatlich, wöchentlich ,unter Umständen sogar täglich machen , er st nach Schlußeines I a h r e s an die Steuerkaffe abzuführen , und dadurchwerde den Arbeitgebern über Gebühr Kredit oder irgendeinVorteil zugewandt . Diese Ansicht ist vor nicht zu langer Zeitin einer öffentlichen Versammlung auch hier zum Aus¬
druck gebracht worden und der Redner hat damit m den Ge¬
mütern der Zuhörer eine begreifliche Entrüstung entfacht. Inder heutigen Zeit der tiefgehendsten Gegensätze zwischen solchen ,die „Dickverdienen" und jenen, die um ihrer nackten Existenz
wegen sich abschuften müssen , mutz eS auch nicht bloß Befrem -
den, sondern Ärgernis und Mißachtung vor den maßgebendenGewalten Herrufen, wenn eine derartige Handhabung des
CteuereinzugS unwidersprochen hingenommen werden müßte .

Tatsächlich liegen die Verhältnisse aber anders . Es ist
lediglich gestatlet worden, daß die Aufstellung und Einrei¬
chung der Steuer -Übcrweisungsblätter, der Nachweisungen und
Zusammenstellungen , das heißt also die schliehliche Ab¬
rechnung am Jahresschluß erfolgt. DaS entspricht
genau dem Verfahren bei Einreichung der Lohnbücher» in die
die Marken eingeklebt werden. Die Zahlung selbst da¬
gegen muß für ' jeden Monat binnen zehn Ta¬
gen nach Ablauf dieses Monats erfolgen . Die
Einhaltung dieser Vorschrift wird durch di« Finanzämter über¬

wacht, und wenn die Zahlungen nicht rechtzeitiP -
erfolgen , tritt die Verzinsungspflicht der Reichsabgabenord»nung ein » bezw., wenn das Geldentwertungsgesetz iw Kraft ge¬treten ist, die Vorschrift derZuschIäg « von1Soder30
Prozent für jeden Monat . Di « Ausführungen , auf die ein-leitend Bezug genommen ist und die fich auf Veröffentlichungenin einer Zeitschrift stützen , find daher unzutreffend , wa»'
hier besonders unterstrichen fei.

Dsuptversammiung des Gemcinde-
veamteiwerbandes .

In den Tagen vom 16. bis 18. März fand in Schönwalddie Hauptversammlung des B e r b a n d e S d e r G e in e i n d e-
beamten Badens statt , die trotz der wirtschaftlich schlechtten Lage und der durch die Besetzung hervorgerufeuen Bex-
kehrshinderniffe zahlreich besucht war . Im Vordergrund der'
Tagesordnung standen Organisationsfragen und die Durch¬
führung des " Sperrgesetzes . Mit der Entwicklungder Beamtenorganisation hat fich nach und nach das Bedürfnisherausgebildet , die bisherige Organisationsform zu refor¬mieren , um dadurch die Kraft der Organisation zu stärken.Dem damit zum Ausdruck kommenden Bedürfnis der Gesamt¬heit haben die Beschlüsse der Hauptversammlung Rechnung ge¬tragen und es ist somit zu erwarten , daß binnen weniger Mo¬nate die Form der Gemeindebeamtenorganisation ein völlig ein¬
heitliches Gebilde darstellt. Bei der Erörterung der Durchfüh¬
rung des Sperrgesetzes konnte der den Verhandlungen anwoh-ncnde Bundesdirektor Ehrmann -Berlin manchen interessanten
Aufschluß geben. So konnte festgestellt werden, daß man in
Preußen lange nicht so sperrgesetzwütend ist wie in Baden .Während bei uns in Baden die vorläufigen Beanstandungendes Ministeriums sich sofort in teilweiser Gekaltssperre aus -
wirken, geschieht dies in Preußen erst nach der endgültigen Be-
anstandung . Auf Grund der vorhandenen Unterlagen konute
weiterhin festgestellt werden, daß die Beanstandungen , soweit
sie bekannt sind, nach einem mehr oder weniger schematischen
Prinzip behandelt wurden . Wenn nun auch die Schlußfolge¬
rung nahe tag , daß der ganze Zorn der Gemeindebeamtenschaftin dieser Sache fich über das badische Ministerium des Innernund das Finanzministerium entladen würde , so war die Ver--
tretervcrsammlung doch objektiv genug, zu erkennen, daß die
eigentliche treibende Kraft im Reichsfinanzmini st c -
rium zu suchen ist, das teilweise bereits scheinbar ohne Wür¬
digung und Kenntnis der besonderen Verhältnisse, Entschei¬
dungen getroffen hat . Die Versammlung brachte zum Aus - '
druck , daß die Gemeindebeamt'

enschaft wisse, welche Verantwor¬
tung ihr im gegenwärtigen Augenblick zukomme , aber auch die ,
Geduld der Gemeindebeamten habe ihre Grenzen, da die Ge- -
meindebeamten nichts weiteres verlangen , als eine gerechte
Würdigung ihrer Dienstleistung.

Die weiteren Tagesordnungspunkte betrafen die Wirtschaft-
lichen und sozialen Einrichtungen des Verbandes,die RechtsverhälWU «, die ebenfalls sehr im argen liegen. Es
wurde festgestellt. daß in allen Punkten völlige Einmütigkeit
herrscht. Die bisherige Borstandschast wurde einstimmig wie« '
der gewählt .

Der Deutsche Veamtenbund zur
Gebaitskrage.

In der Sitzung des Vorstandes des DBB . am 16. Mä «wurde zur Gehaltsftaze die folgende Entschließung angenommen :
Der am 16. März 1923 versammelte Vorstand der

Deutschen Beamtenbundes warnt eindringlich vor bei
Auffaffung . daß es möglich sei, den Beamten die Anpassungder Gehälter an die seit Januar eingetretene Geldentwertünt
vorzuenthalten . Er weist die gesamte Öffentlichkeit darauf hin
daß der Beamte im September 1922 durchschnittlich nur die
Hälfte des nach der inneren Geldentwertung (Reichsindex ) ihm
zustehenden Gehalts hatte und daß seit diesem Zeitpunkte bis
zum Januar dieser Betrag um die Hälfte, also auf ein Viertel
sank. Aus diesem Grunde ist es unmöglich , daß eine weitere
Erhöhung der für den Monat Februar festgesetzten und noch
heute gültigen Gehalsbezüge unterbleibt . Die Beamtenschaft
hat bewiesen, daß sie an Opfermut keinem Volksbestandteil
nachsteht ; sie wird auch gerne jedes Opfer bringen, das zu
bringen ihr möglich ist. In dieser Frage aber steht die Beam -
tenschaft vor einer wirtschaftlichen Unmöglichkeit . Der DBB .
stellt heute schon in aller Öffentlichkeit fest, daß die Regierungdie volle Verantwortung trägt , wenn sie dieser Tatsache nicht
gerecht wird .

Beurlaubung von IKeicbsbeamten zu
parteitagungen .

Der Reichsminister des Innern hat unter dem 1 . März 192?
(V 1408 A II ) dem DBB . folgende Mitteilung zugehen lassen:

„Die Reichsregierung hat durch Kabinettsbeschlutz vom 17.
Februar 1923 — RK 1608 II — die Frage der Beurlaubung
von Reichsbeamten zur Teilnahme an Tagungen politischer,
Parteien — insbesondere der Parteiverbände für das Gebiet
des Reichs, der Länder oder größerer Bezirke — dahin geregelt ,
daß Anträgen von Reichsbeamten ans Beurlaubungen zu dem .
genannten Zwecke stattzugeben ist, sofern das dienstliche Inter¬
esse nicht darunter leidet. Derartige Beurlaubungen sind auf
den Erholungsurlaub anzurechnen.

"

Wnterstütznng des Abwebrkrmipkcs durch
die Veamtenausscbnsse und die

Veruksvereine.
Der Reichsminister der Finanzen richtete unter dem 28. Fe «

bruar an die Präsidenten der Landesfinanzämter folgende»
Schreiben :

„Aus den Berichten einiger LandeSfinanzämker habe ich mit
Befriedigung entnommen , daß die Beamtenausschüsse und die
Bezirks - und Landesgruppen der Berufsvereine in der Unter¬
stützung des Abwehrkampfes werwolle Hilfe geleistet haben und
leisten. Ich begrüße diese Zusammenarbeit besonders und be¬
tone , daß ich ihr nach wie vor die größte Bedeutung beimesse .
Ich ersuche alle Stellen , diese Zusammenarbeit in jeder nur
möglichen Weise zu fördern . '



Was der Beamte benötigt
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von der leichtesten bis stärksten, nur atifgepreßt
Lederbesohlung in bester Ausführung
Bßaokjßer

'
s Reparaturbfltrieb. Raiser-Blle« m

sas brentuchhaus “

empfiehlt

Anzug - Stoffe
Mantel - Stoffe

Damenkleider - Stoffe
Billige Preise Grolle Auswahl

Schuhwaren
jeder Art, nur Qualitätsware, bietet noch preiswert an

Schuh - Etagen - Geschäft
Telephon 5671 — Ernst Weber — Telephon 5671 f§Ecke Kriegsstr. u. Bunscnstr. Straßenbahnlinie 4 u . 5.

Juwelen - und Uhrenhaus

OskarJ(irschke
Karlsruhe i. R

Kriegsstraße 70
*

Größtes Haus dieser Art am Platze
Hansuhren, Wanduhren, Tisch- n. Weckeruhren

Armbanduhren
eigene Muster in Gold und Silber

Herrenuhren
deutsche , und eigene Marke ln Schweller Qualität

Juwelen , Gold- und Silberwaren
in allen Artikeln

Durch das große Lager biete stets Vorteile
Bekannt für solide Ware und billigste Preise

Spezialhaus in <£3.179
Herren -u .Damenkleiderstoffe
SeidenstoffeAussteuerartikel

Wilh. Braunagel ,Herrensir . 7 Hcrrsnshs 7
zwischen Kaiserstraße und Schloßplatz .

Weißwaren
für Bett -, Leib - und Tischwäsche in bekannt besten Qualitäten .

Spezial - Etagen - Waschgesohäft
Heinrich Hilberg , Augustastr . 7.

Jsch
Die kluge Hausfrau nimmt :
Miicli -Kakeo mit Zocker
Trocken- Hühner - Ei
Trockenmilch
Päckchenin hiesig . Geschäften.

Keine Gummiw &schd , sondern

in vollkommenster Ausführung, schön matt undsehr angenehm im Tragen. Mustervorlagekostenlos.
W.Läuger & Co., Karlsruhe ,wai<utr. 33

Deutsches luM Nr i hOliereo Seien
Herausgegeben unter Mitarbeit von Chr . Caseimann u . Dr . H . Ruppei

von Prof . Dr . Ernst Bender
Band I (Sexta —Quarta ) Band II (Untertertia —Untersekunda )
Ausgabe A (Prosa ) Ausgabe B (Mit Gedichtanhang)
G . Braun , Verlag , Karlsruhe in Baden, Karlfriedrichstraße 14 .

ramer
kaufen sie vorteilhaft im

MarkgrafenstraBe 24 Ecke Kroneostraße 40
(früher Hotel Geist )

fflatyen Sie beim Ginkauf von
*dauemäfäje
keinen {Fehlgriff. Sie bekommen solche in der
vollkommenstenAusführung

neben allen anderen Oerren-ftrtikeht
nur dCaiferftraße dir. 40

Adjten Sie bitte genau auf die Garnnummer.

Confectionshaus
Hirschen
g$ Kaiserstraße g$

1 ™

Spezialgeschäft für Herren u . Knaben
Berufs-Kleidung und Wäsche

Bezugsquellen für den Bedarf der Behörden
Inh . : Bittlingmayep
A BretschneiderGustav Herdle Nachf.

Telephon 1133 Karleruhe Waldstraße 44
Stempelfabrik □ Buchdruckerei und
Papierhandlung □ Impressen-Verlag,u Sämtliche BArobedarfsartikel . uRasche Bedienung. -- Sauberste Ausführung .

I I för Polizei - u. Gsmeindebeamts, Feuorwshrkorps,unuormen Zoll- u. Finanzbeemt», Eisen - o. Stralenbahner ,— Feldu .Waldhttier .sowisBsrnfskleidungenJed.ArtAlbert Hilbert, G. m . b. H ., Rastatt
Süddeutsche Bekleidungs - Industrie

Filiale : Ludwigshafen a. Rhein , Bismarckstraße 40 .
Uüi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

GLOCKENGIESSEREI
GEBRÜDER BACHERT

KARLSRUHE I. B.
Liststr. 5 . Tel. 443 .

Vom Staatsbankrott
von Dr , Carl August Fischer
Zweite, wesentlich veränderte Auflage

Grundzahl M . 3 .80 .■' (Grundzahl x Teuerungszahl s Papiermarkpreis ) -
G. Braun , Verlag, Karlsruhe in Baden, Karlfriedrichstraße 14 .

Möbel - Lagerung
sowie die An- und Abfuhr von Möbeln und sonstigenGütern übernimmt zu günstigen Bedingungen
Internationales Speditionshaus
Walter Hochhäuser & Co. G. m. b. H.
Telephon 1047 , 5693. Kaiserstraße 172 .

Mohr &Speyer f
Karlsruhe

Kaiserstraße 215 — Telephon 5665
Uniformen für Beamte der Reichs -, Landes-
und städtischen Behörden — Zivil-Bekleidung

iMMHtnititmiMiiiiimiMMmmiMiHHMiiiiHimiiMittmtitimiiMtMiniiittiiMMMnitMtij,

rwmiMnutiiiHiiinHimiHHumiwHntutHimwwwdunmtiinuuiiM
in bewährter Güte
und reicher Auswahl
zu angemessenen Preisen
gegen Barzahlungoder auf Teilzahlung .

Eigene Verkaufs

S .169

KARLSRUHE, Karifriedriciulr. 22
FREIBURG, Kaiserstr. 27
BRUCHSAL, Gewerbeballea . Markt
PFORZHEIM Theaterstr . 15
OFFENBURG, Stelnstr. 2
MOSBACH, Hauptstr. 12
MANNHEIM , Schloß, rechter Flü¬

gel , Reitbahn
pmnnmHiMtniiHiunwwimu- SHMIMIMIHH

I BADISCHER BAUBUND Lü
I Gemeinnütziger Mtbelvertrieb
| Telephon 5157 . Karlsruhe am Roadellplatz.

wwnimwinitiiiniiiunuiHqwHiwiMuiHMiHiiiiM

Die ©tbübre » der Kaminfeger txtr .Die Gebühren der Kaminfeger Werden mit Wirkungran 26. III . 1923 auf das oOOfache der Grundgebührenechüht. 91.682
Karlsruhe , ben 29. März 1923.

BabifcheS Bezirksamt Abt. Ul . O .»Z. 33

Geschäfts -Empfehlung . A»
Dem verehrten Publikum von Karlsruhe und Umgebung tot

gefl. Kenntnis, daß wir mit heutigem Datum das B .357

Cafe des "Westens
übernommen haben. Es wird unser Bestreben sein , den werten
Gästen in jeder Hinsicht gerecht zu werden. Speziell machen wir
darauf aufmerksam, daß nur Backwaren aus eigener Hauskonditorei
serviert weiden.

Täglich nachmittags und abends
Künstler -Konzert —

der KAPELLE RATZEL .
Es empfehlen sich

Artur Weber und Frau
Konditormeister.

Badisches Landestheater .
Mittwoch , 4. April . 7—9 Uhr. Lp. I . Abt 4000 M.
Abonnement A18 . Th .-Gem. B.V.B- Nr. 1701 —2000

Dame Kobold

Badisches Landestheater .
Donnerstag. 5. April . 7—9 */, Uhr- Lp. I. Abt. 6000 M .
Abonnement G17. Th .-Gem. B .V .B. Nr . 2401—2700

Madame Butterfly

SöipL S«W «!t
«. ktllUii « VaiSr§SeM.
R.669 . Biihl. Das Kon.

kursverfahren über bas Ver¬
mögen des Kaufmanns Karl
Dettiuger i. Altschweier wur¬
de nach erfolgter Schluß¬
verteilung aufgehoben.

Bühl , 27. März 1923 .
Der Gerichtsschrribrr de»

Amtsgerichts .

StWmholz.Pelsteiijkl !il!g
Die Gemeinde Schütter«

Wald versteigertam nächsten
Denncrstag, den 5. und Frei¬
tag, den 8. ds. MtS , jeweils
vormittags18Uhr beginnend,
folgende Stammhölzer :
368 Eichen Ha bis VI . AI .
134 Eschen II . . VI . .22 Erlen IV . unbV . „9 Birken IV . „ V . „

1 Ahorn V. „5 Akazien V . „3 Pappeln IV . „ V. „2 Forlen II . , III . „Am ersten Tag kommen
die Hölzer au » dem Aus-
stlxkungsgebiet, Schläge 23
bis 25, nämlich 293 Eichen.

9 Birken, 5 Akazien, 3 Pap¬
peln und 2 Forlen , am
zweiten Tage die Hölzer
aus dem Hiebschlag 2 , näm .
lich 75 Eichen , 134 Eschen ,22 Erlen und 1 Ahorn zur
Versteigerung . Zusammen¬
kunft jeweils in de» ge¬
nannten Schlägen.

Waldhüter Winkler hält
auf schriftliche Bestellung
Listen bereit. 85 .353.2.1

Zu dieser Versteigerung
ladet ein

Schutterwald ,
28. März 1923

Gemeindcrat
Schnebelt , Bgmstr .

Jchlers , Ratscht

ZeiM-MmHtü-Wst« füt Saben.
Mannheim. 91719

Zum Güterrechtsregister
Band XV wurde heute ein-
getragen :

1 . Seite 63: Rau , Hein¬
rich Eduard Alphonse, Di-
p lom -Jngemeur,undMaria
geb. Reinshagen in Mann¬
heim- Durch Vertrag vom
21 . März 1823 ist Güter¬
trennung vereinbart -

2 . î eite 69 : Schwind,
August, Kaufmann , und
Machilde geb . Klein in
Mannheim . Durch Vertrag
vom 22 März 1923 ist
Gütertrennung vereinbart -

Ücim , 31 . März 1923 .
ii *t\ A .'Ä^ .ericht .. . (j). 4.

Billiugen - R 701
In daS GüterrechtSr«.

gister Band 11 Seite 272
wurde heute eingetragen :
Eisendreher Mathias
Schwarzwälderin Burgberg ,
und dessen Ehefrau Luise
geb . Hildebrand - Vertrag
vom 6. März 1923 . Güter¬
trennung . Die Verwaltung
nnd Nutznießung des Ehe¬
mannes am gesamten ge¬
genwärtigen und zukünsti.
gen Vermögen der Frauwird ausgeschloffen.
Villingen , 26. März 1923 .
Der Gerichtsschrribrr de»

AnltSg,lichtS . !
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